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Elternmitwirkung an der
Deutschen Schule Nai rob i  (DSN)1

Präambel

Die Elternmitwirkung an der DSN dient ars Mitf ler zwischen
Elternschaft,  Vorstand, schul lei tung und Schülervertretung"

Grundsätzl iche Zielsetzung der Elternmitwirkung ist es, die
Beziehungen zwischen Eltern/Schülern und Schule zu fördern und zu
verstärken, sowie eine regelmäßige Kommunikat ion sicherzustel len.

Die Elternmitwirkung dient einem engen Kontakt zwischen den
Erziehungsberechtigten und den Lehrern /Erziehern ( im Folgenden:
"Lehrer" )  in  a l len Erz iehungsf ragen.

Zu diesem Zweck werden in jeder Klasse der schure bzw. im
Kindergarten Elternsprecher und deren Vetreter gewählt .  Sie bi lden
den Elternrat und wählen hieraus den Stufenrat.

Aufgaben der Elternvertretung sind insbesondere:

Erfahrungen auszutauschen sowie Fragen zu erörtern, die Schule und
El ternhaus gemeinsam berühren u.  a .  Entwick lungsstand der  K lassen,
Leistu ngskri ter ien, u nterr ichtsgesta l tu ng, Sch u lord n u ng, Ferien-
ordnung,  schul ische und außerschul ische Veransta l tungen;

die Schule in der Durchführung ihrer Erziehungsaufgabe tatkräft ig zu
unterstützen;

Hi l festel lung bei der Integrat ion neu zugezogener Schüler und Eltern
zu geben.

Elternsprecher

Definition

Die Erz iehungsberecht ig ten der  schüler  e iner  K lasse b i lden d ie
Elternschaft" Sie wählt  aus ihrer Mitte einen Erziehungsberechtigten als
Elternsprecher und dessen Stel lvertreter für die Dauer eines Schul jahres"
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t  Im Folgenden bezieht die maskul ine auch die feminine Form mit  ein.



Die Erz iehungsberecht ig ten der  K indergar tenk inder  b i lden ebenfa l ls  e ine
El ternschaf t .  S ie  wähl t  aus den in  den Gruppen gewähl ten
Gruppenel ternsprechern e inen El ternsprecher  und dessen Ste l lver t re ter
für  d ie  Dauer  e ines Schul jahres.

Erz iehungsberecht ig te  im Sinne d ieser  Satzung s ind a l le  E l tern oder  a l le
Personen,  denen an s te l le  der  E l tern d ie  Erz iehung e ines schülers /
K inderga r ten k i  ndes ob l iegt .

2. Rechte und Aufgaben

Der Elternsprecher wird von der Schule über für die einzelne Klasse bzw
den Kindergarten relevante Themen, z.B. Schwierigkeiten im Schulablauf,
neue Schüler im Klassenverband etc. informiert.

Der Vertreter der jewei l igen Schulstufe informiert die Elternsprecher über
stufen releva nte Themen.

Zu den Aufgaben der Elternsprecher gehört es:

.  die Interessen der Eltern einer Klasseldes Kindergartens ( im weiteren
nur,,Klasse") zu vertreten

. die Zusammenarbeit  zwischen Eltern und Lehrern zu fördern

. die Elternschaft über die jewei l igen für die Klasse relevanten Themen
aus dem Elternrat und Stufenrat zu informieren

. den zweiten bzw. weitere Elternabende einzuberufen.

3, Elternabende

Die Elternschaft tr i t t  mindestens zweimal im Schul jahr zu einem Eltern-
abend zusammen.

3,1. Erster Elternabend

Innerhalb der ersten vier Schulwochen eines jeden Schul jahres f indet der
erste Elternabend statt, auf dem der Elternsprecher und dessen
Stellvertreter gewä h lt werden,

Die schri f t l iche Einladung hierzu ergeht spätestens eine Woche vor dem
Termin durch den Klassenlehrer/ Kindergartenleiter.  Einladungen mittels e-
Mai l  oder  Fax s ind zu läss io"



3.2. Weitere Elternabende

Die Elternabende werden vom Elternsprecher in Abstimmung mit dem
Klassenlehrer mit einer Frist von B Tagen und unter Angabe der
Tagesordn u ng ein berufen.
Sie sind einzuberufen, wenn ein Dri t tel  der Erziehungsberechtigten, der
Klassenlehrer  oder  d ie  Schul le i tung es ver langen.

Im Rahmen der  mi t  der  E in ladung zugegangenen Tagesordnung is t  d ie
Elternschaft ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitgl ieder
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit  gefasst.  Bei
St immengle ichhei t  ge l ten d ie  Anträge a ls  abgelehnt .  nb i t immungen
erfolgen offen, es sei denn, die anwesenden Abstimmungsberechtigten
ver langen e ine geheime Abst immung.

4. Wahl des Elternsprechers

4.1.  Quorum

Bei Wahlen ist die Anwesenheit  von mindestens einem Drit tel  der
Erziehungsberechtigten erforderl ich (siehe I 4.2).  Ist  weniger als ein Dri t tel
der Erziehungsberechtigten anwesend, muss innerhalb von einer Woche
erneut zur Wahl eingeladen werden" Für diese Wahl ist  die Elternschaft
unabhängig von cier nnzahl cjer anwesenden Erziehungsberechtigten
besch lussfähig.

4.2. Wahlgrundsätze

Die Wahl  is t  geheim,  sowei t  mehr  a ls  zwei  Kandidaten zur  Wahl  s tehen.
Wiederwahl ist  zulässig"

Erziehungsberechtigte, die zugleich Lehrer oder Leiter des Kindergartens
oder der Verwaltung, sowie Mitgl ieder des Schulvorstandes der DSN sind,
können n icht  gewähl t  werden.

Von diesen Grundsätzen kann abgewichen werden, wenn dies in einer
geheimen Abstimmung einst immig befürwortet wird, bei der Enthaltungen
nicht  mögl ich s ind.

Erziehungsberechtigte können nur in einer Klasse Elternsprecher sein.

Die Durchführung der  Wahl  ob l iegt  dem Klassenlehrer .  Gewähl t  s ind d ie
Kandidaten, die in einem Wahlgang die höchste und zweithöchste Anzahl
der  St immen auf  s ich vere in ioen.



Den Erz iehungsberecht ig ten e ines Kindes s teht  pro Kind e ine St imme zu.
Bei  St immengle ichhei t  er fo lg t  e ine geheime St ichwahl .

Über  d ie  Wahl  is t  e ine Wahln iederschr i f t  anzufer t igen,  d ie  fo lgende Angaben
enthäl t :

.  Or t  und Zei t  der  Wahl

.  Bezeichnung der  K lasse

.  Name des Wahl le i ters

.  Namen und Zahl  der  St immberecht ig ten s ind vo l ls tändig auf  e iner
Anwesenhei ts l is te  festzuhal ten;  d iese is t  der  Wahln iederschr i f t
be izufügen.

.  Zahl  der  abgegebenen St immen

.  Zah l  de r  gü l t i gen  und  ungü l t i gen  S t immen,  sow ie  Zah l  de r  S t imm-
enthal tungen

.  Zahl  der  für  jeden Kandidaten abgegebenen gül t igen St immen und
die Namen des gewählten Elternsprechers, sowie seines
Stellvertreters.

4.3. Ausscheiden

Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihrer Mitte den Elternsprecher und
dessen Stel lvertreter für die Dauer eines Schul jahres.

Elternsprecher und deren Stel lvertreter scheiden aus dem Amt aus, wenn
sie

o Voh ihrem Amt zurücktreten,
.  ke ine Kinder  mehr  an der  Schule haben,
o gemäß r 4.2 Mitgl ied des Vorstandes werden oder in ein

Beschäft igungsverhältnis mit dem Schulverein eintreten,
o r'fl it 2/3 Mehrheit der wahlberechtigten abgewählt werden.

Das Ausscheiden aus dem Amt ist dem Klassenlehrer sofort mitzutei len" Bei
Ausscheiden des Elternsprechers und/oder dessen Stel lvertreters muss der
Klassenlehrer unverzügl ich zu einem Elternabend einladen. Spätestens zwei
Wochen nach Mittei lung über das Ausscheiden muss ein Elternabend
statt f inden, auf dem ein neuer Elternsprecher und/oder Stel lvertreter
gewählt wird/ werden.

II. Elternrat

1. Defini t ion

Die Elternsprecher und deren Stel lvertreter bi lden den Elternrat.  An den
Sitzungen des Elternrats nimmt die Schul lei tung, ein Vertreter des
Vorstandes, sowie ein Mitgl ied des Lehrerbeirats tei l .  Ein Schülervertreter



kann tei lnehmen" Bei Bedarf lädt der Vorsitzende des Elternrats weitere
Personen ein, z.B. Fachlehrer, Verwaltung etc. Der Vorsitzende des
Elternrats kann in besonderen Fäl len einzelne Personen von Tei len oder der
gesamten Si tzung ausschl ießen.

2, Rechte und Aufgaben des Elternrats

Der Elternrat unterstützt die Erziehungs- und Unterr ichtsarbeit  der Schule.
Zu diesem Zweck wählt  er den Vorsitzenden des Elternrats, dessen
Stel lvertreter und den Stufenrat,  Der Elternrat kann weitere Arbeitsgruppen
einrichten. Der Vorsitzende des Elternrats vertr i t t  die Belange der
Erziehungsberechtigten gegenüber der Schule. Er informiert Stufen- und
Elternrat über den wesentl ichen Inhalt  der Sitzungen, äf l  denen er
te i l n immt

Schul lei ter,  Vorstand, Lehrerbeirat und Stufenrat informieren sich
gegenseit ig uber wesentl iche Angelegenheiten aus ihren Bereichen.

Der Vorsitzende des Elternrats kann a) der Tei lnahme an den von der
Schul lei tung und vom Vorstand einberufenen Sitzungen eingeladen werden,
zB" zu Gesamtkonferenzen und Vorstandssitzungen.

3. Elternratssitzungen

Der Elternrat tr i t t  mindestens zweimal im Schul jahr zusammen. Zu den
Sitzungen des Elternrats lädt der Vorsitzende schri f t l ich mindestens eine
woche vor dem Sitzungstermin unter Angabe der Tagesordnung ein.
Schr i f t l iche Ein ladungen mi t te ls  e-Mai l  oder  Fax s ind zu läss ig .

lm Rahmen der  mi t  der  E in ladung zugegangenen Tagesordnung is t  der
Elternrat ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitgl ieder
beschlussfaihig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit  gefasst.  Bei
Stimmengleichheit  gelten Anträge als abgelehnt.

Abstimmungen erfolgen often, es sei denn, die anwesenden Abstimmungs-
berechtigten verlangen eine geheime Abstimmung.

Über die Sitzung deb Elternrats wird ein Ergebnisprotokol l  angefert igt,
welches gemeinsam mi t  der  E in ladung e inschl ießl ich Tagesordnung und
Anwesenheitsl iste zu den Schulakten gegeben wird.



3. 1. Erste Elternratssitzung

Die Ein ladung zur  ers ten El ternratss i tzung wi rd  vom Schul le i ter
ausgesprochen. Sie f indet spätestens fünf Wochen nach Beginn des
Schul jahres statt  und ist die konsti tuierende Sitzung des Elternrats.

Bei dieser Sitzung werden der Vorsitzende des Elternrats, dessen
Stel lvertreter und die Vertreter des Stufenrates gewählt .

3.2. Zweite und weitere Elternratssitzungen

Eine zweite Sitzung des Elternrates sol l  zu Beginn des zweiten
Schulhalbjahres statt f inden. Weitere Elternratssitzungen müssen einberufen
werden, wenn

. 2/3 der Elternsprecher dies wünschen

. die Schul lei tung oder der Vorstand eine si tzung beantragen

. der Stufenrat eine weitere Sitzung beantragt.

4. Wahlen

Wahlen werden durchgeführt,  wenn mindestens 2/3 der Klassen vertreten
sind. Kommt kein Quorum zustande, muss innerhalb einer Woche zu einer
neuen Elternratssitzung eingeladen werden. Diese ist dann ohne Rücksicht
auf die Zahl der Anwesenden wahlberechtigt.

Die wahlen zu 4. r .  und 4,2.  er fo lgen geheim,  sowei t  mehr  a ls  zwei
Kandidaten zur  Wahl  s tehen.
Wiederwahl ist  zulässig.

Wahlberechtigt sind Elternsprecher und deren Stel lvertreter.  Jede Klasse
hat somit zwei St immen. Ist eine Klasse nur durch eine Person vertreten,
stehen dieser zwei St immen zu"

Über die Wahl ist  eine Wahlniederschri f t  anzufert igen, die folgende Angaben
enthäl t :

.  Or t  und Zei t  der  Wahl

.  Name des Wahl le i ters

.  Namen und Zah1 der  St immberecht ig ten s ind vo l ls tändig auf  e iner
Anwesenheitsl iste festzuhalten; diese ist der Wahlniederschri f t
beizufügen

. Zahl der abgegebenen Stimmen

.  Tah l  de r  gü l t i gen  und  ungü l t i gen  S t immen,  Zah l  de r
St im menthal tunqen



.  zah l  der  für  jeden Kandidaten abgegebenen gül t igen s t immen und
die Namen des gewählten Vorsitzenden des Elternrats und dessen
Stellvertreters

Der Protokol l führer wird bei der ersten Sitzung vom Schul lei ter,  bei al len
weiteren Sitzungen vom Vorsitzenden des Elternrats best immt.

4.1' Wahl des Vorsitzenden des Elternrats und dessen Stellvertreter

Wählbar zum Vorsitzenden und zum Stel lvertreter des Elternrats sind al le
Elternsprecher und deren Stel lvertreter,  die nicht

.  Angehörige von Lehrern der DSN und des Leiters des Kindergartens
s ind

. Angehörige von Mitgl iedern des Vorstandes sind

. in einem Beschäft igungsverhältnis mit der DSN stehen.

Von diesen Grundsätzen kann abgewichen werden, wenn dies in einer
geheimen Abstimmung einst immig befürwortet wird, bei der Enthaltungen
nicht  mögl ich s ind.

Gewähl t  s ind d ie  Kandidaten,  d ie  in  e inem Wahlgang d ie  höchste und
zweithöchste Anzahl der St immen auf sich vereinigen. Bei St immen-
g le ichhei t  er fo lg t  e ine geheime St ichwahl .  D ie Wahl le i tung obl iegt  dem
Schul le i ter .

4.2. Wahl des Stufenrats

In den Stufenrat können al le Elternsprecher und deren Stel lvertreter
gewählt werden, die nicht

.  Angehörige von Lehrern der DSN und des Leiters des Kindergartens
s ind

. Angehörige von Mitgl iedern des Vorstandes sind

. in einem Beschäft igungsverhältnis mit der DSN stehen.

Von diesen Grundsätzen kann abgewichen werden, wenn dies in einer
geheimen Abstimmung einst immig befürwortet wird, bei der Enthaltungen
nicht  mögl ich s ind.

Es werden Vertreter für die folgenden Stufen gewählt:

.  Kindergarten/Vorschule (Kinder zwischen 2 und 6 Jahren)

. Primarstufe (4 Klassen der Grundschule)

. Sekundarstufe I  (Klassenstufen 5 bis 9)

.  Sekundarstufe I I  (K lassenstufen 10-12/13)



Für den Kindergarten und die Sekundarstufe I I  wird je ein Veftreter,  für die

Grundschule und die Sekundarstufe I  werden je zwei Vertreter gewählt .

Die Wahllei tung obl iegt dem Vorsitzenden des Elternrats.

4.3. Ausscheiden

Der Vorsitzende des Elternrats, dessen Stel lvertreter,  sowie die Mitgl ieder

des Stufenrats sind für die Dauer eines Schul jahres gewählt '

S ie  scheiden aus dem Amt aus,  wenn s ie
r Von ihrem Amt zurücktreten
.  ke ine Kinder  mehr  an der  Schule haben
. Mitgl ied des Vorstandes werden oder in ein Beschäft igungsverhältnis

mit dem Schulverein eintreten
o rnit  2/3 Mehrheit  der Wahlberechtigten abgewählt werden'

Das Ausscheiden aus dem Amt ist unverzügl ich dem Elternrat,  sowie der

schule mitzutei len. Bei Ausscheiden muss spätestens nach zwei wochen zu

einer  neuen El ternratss i tzung e ingeladen werden,  auf  der  e in  Nachfo lger

gewähl t  w i rd .  Die Wahlgrundsätze gemäß I I  4 .2 .  f inden Anwendung'

IIL Stufenrat

1. Defini t ion

Der Stufenrat besteht aus B Mitgl iedern und zwar aus den Vertretern der

jeweiligen Stufe, dem Vorsitzenden des Elternrats und dessen
-Stellvertreter. 

Letzterer leitet den Stufenrat'

Der Stufenrat tr i t t  mindestens einmal im Monat, bei Bedarf häufiger

zusammen" Ein ladungen zu den Si tzungen er fo lgen in formel l "

2. Rechte und Aufgaben des Stufenrats

Der stufenrat hat das Recht zu al lgemeinverbindl ichen Fragen, die das

Verhältnis schule-schüler-Eltern betreffen, stel lung zu nehmen, Vorschläge

zu machen und Anregungen zu geben'

Der Stufenrat hält  wesentl iche Punkte der Besprechungen schri f t l ich fest

und vertei l t  s ie an die Elternsprecher. Darüber hinaus informieft  der

stufenrat kurz im Rundschreiben über seine Tätigkeit .

Der Stufenrat hat gestaltende und mitwirkende Aufgaben (z'8" Verbesse-

rung der  Schulver l iä l tn is te ,  Aufgaben a l lgemein pädagogischer  Ar t ,



Themen des Jugendschutzes und der  Fre ize i tgesta l tung,  sowei t  s ie  das

Leben der  schule berühren)  sowie beratende Funkt ionen (z 'B '

Aauangelegenhei ten der  S ihu le,  Maßnahmen,  d ie  e ine Erwei terung oder

Einschränkung der  Schule oder  e ine wesent l iche Anderung ihres

Lehrbetr iebes bewi rken ) '
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